
  Stand: 26.03.23025 

Seite 1 von 2 

 

Beitragsordnung des Tennisclub Michelau 1979 e.V. 

 

§ 1 Allgemeines 

Diese Beitragsordnung regelt Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen. 

 

§ 2 Beschlüsse 

1. Die Mitgliederversammlung legt die Beiträge, Aufnahmegebühren und Umlagen fest. 

2. Neue Beiträge gelten ab dem 1. Januar des Folgejahres. 

 

§ 3 Mitgliedsbeiträge/ Arbeitsstunden/ Zahlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Für die Beitragshöhe zählt der Mitgliedsstatus am Tag der Fälligkeit. 

2. Ermäßigungen für Mitglieder in Ausbildung, Studium, BFD oder FSJ (bis 27 Jahre) müssen 

beantragt und nachgewiesen werden. Der Vorstand entscheidet darüber. 

3. Änderungen persönlicher Daten sind dem Verein umgehend mitzuteilen. 

4. Der Mitgliedsbeitrag deckt auch die Abgaben für BLSV, BTV und GEMA ab. 

5. Der Beitrag wird jährlich am 1. März per SEPA-Lastschrift eingezogen. Fällt dieser Tag auf ein 

Wochenende oder einen Feiertag, wird am nächsten Bankarbeitstag abgebucht. Das Mitglied 

sorgt für ausreichende Kontodeckung. 

6. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen fällig (10 % pro Tag). Rücklastschriftgebühren 

gehen zu Lasten des Mitglieds. Bei grober Pflichtverletzung kann ein Strafgeld bis 50 € 

erhoben werden. 

Mitgliedschaft Beitrag (€) Arbeitsstunden 

Kinder bis 14 Jahre 35,00 0,0 

Jugendliche bis 18 Jahre 45,00 4,0 

Erwachsene ab 18 Jahre 100,00 8,0 

Ehepaare / eingetr. Partnerschaften 150,00 16,0 

Familien (inkl. Kinder bis 14 J.) 175,00 16,0 

Junge Erwachsene (in 

Ausbildung/Studium/BFD/FSJ bis 27 J.) 

60,00 4,0 

Fördernde Mitglieder 35,00 0,0 

Ehrenmitglieder 0,00 0,0 
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7. Auf Antrag kann der Vorstand Beiträge stunden, ermäßigen oder erlassen. Ein Anspruch 

darauf besteht nicht. 

8. Alle Mitglieder unterstützen den Verein durch Arbeitsstunden für Pflege und Erhalt der 

Anlage. Nicht geleistete Stunden werden mit 8 € pro Stunde berechnet und zum Jahresende 

abgebucht. 

 

§ 4 Gebühren 

1. Platznutzung für 

o Mitglieder: kostenlos 

o Gastspieler mit Mitglied: 10 € pro Nutzung 

o Gastspieler ohne Mitglied: 20 € pro Nutzung 

2. Für zusätzliche Angebote wie Kurse, Wintertraining oder Hallenmiete können separate 

Gebühren anfallen. Diese werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

3. Beiträge und Gebühren werden elektronisch verarbeitet. Die Mitgliederdaten werden gemäß 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geschützt. 

 

§ 5 Arbeitsdienst 

1. Alle Mitglieder unterstützen den Verein durch Arbeitsstunden für Pflege und Erhalt der 

Anlage. 

2. Nicht geleistete Stunden werden mit 8 € pro Stunde berechnet und zum Jahresende 

abgebucht. 

 

§ 6 Vereinskonto 

IBAN   DE51 7835 0000 0092 5060 13 

BIC  BYLADEM1COB 

Kreditinstitut  Sparkasse Coburg-Lichtenfels 

Überweisung auf andere Konten sind nicht zulässig und werden nicht als Zahlungen anerkannt. 

 

 


